
Schwimmwestenpflicht

Während der Wintersaison (ab 26.10.2020) gilt für alle minderjährigen 

Ruderer in Kleinbooten (1er & 2er) eine verbindliche 

Schwimmwestenpflicht. 

Ohne entsprechende Ausrüstung ist das Rudern in Kleinbooten untersagt!

Der Vorstand


